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Vorwort. 

Das vorliegende Buch wird sich nur mit der Rechtsstellung 
der Autoren dramatischer Filme, sogenannter Spielfilme, befas-
sen. Die Urheberrechtsfragen bei Lehrfilmen, Reklamefilmen und 
Filmbildberichterstattungen (Wochenschauen) sind nicht Gegen-
stand dieser Abhandlung. 

Der Arbeit zugrunde gelegt sind die Rechtsfragen des stum-
men Films, welche zur Zeit der Invasion des Tonfilms noch 
längst nicht ihre befriedigende Beantwortung gefunden haben. 
Mag sich aber nun der Tonfilm so durchsetzen, daß er für alle 
Zeiten den stummen Film zu verdrängen imstande ist oder mag 
er das nicht: zur rechten Erkenntnis der urheberrechtlichen 
Probleme, welche der Tonfilm zu lösen aufgibt, wird man am 
leichtesten gelangen, wenn man von den Rechtsfragen des stum-
men Films ausgeht und sie zur Grundlage der Erörterung ton-
filmrechtlicher Probleme macht. Ebenso wie der Tonfilm sich 
technisch auf dem stummen Film aufbaut, ebenso werden ton-
filmrechtliche Erörterungen sich auf Erörterungen tiber das 
Recht des stummen Films aufzubauen haben. 

Überdies glaube ich, daß die literarisch-urheberrechtlichen 
Fragen, die sich an die Erfindung des Tonfilms anknüpfen, als 
schwieriger angesehen werden als sie sind, und daß gerade die 
Rechtsstellung des Tonfilmdrehbuchautors sich von der des Dreh-
buchautors eines stummen Films nur in unwesentlichen Punk-
ten unterscheidet. Ich hoffe, dieses im letzten Kapitel dieser 
Schrift nachweisen zu können. 

Die Behandlung filmrechtlicher Fragen ist nur möglich, 
wenn man mit den tatsächlichen Verhältnissen in der Filmindu-
strie vertraut ist. Einen Einblick in diese Verhältnisse zu ge-
winnen, ist für den, welcher künstlerisch oder kaufmännisch im 
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Filmgewerbe nicht tätig ist, nicht leicht. Ich bin dem Filmfach-
mann R. E. Stolzenberg zu großem Dank verpflichtet, weil er mir 
die Möglichkeit gegeben hat, alle Sparten der Filmindustrie aus 
eigener Anschauung kennen zu lernen, und weil er mir das von 
ihm verfaßte, im Anhang teilweise abgedruckte, mustergültige 
Drehbuch zur Veröffentlichung tiberlassen hat. Auch dem Dra-
matiker P. M. Lampel danke ich an dieser Stelle für seine Ein-
willigung zum Abdruck des von Stolzenberg nach seinem Büh-
nendrama verfaßten Drehbuchs „Pennäler", sowie für seine Be-
mühungen um Beschaffung von Filmvertragsmaterial. Hella 
Moja und dem Regisseur Heinz Paul bin ich für Auskünfte ver-
schiedener Art, dem Vorsitzenden des Verbandes deutscher Film-
autoren, Herrn Dr. Schirokauer bin ich für sein freundliches 
Interesse an der Arbeit verbunden. 

L i e g n i t z, den 15. Juni 1980. 
Christoph Andritzky. 
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